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Pensionsverpflichtungen: 
Auslagerung von der Bank zum 
Versicherer

Rüdiger Bach / Wolfgang Keunecke

Eigenvorsorge ist für Arbeitnehmer heute 
unverzichtbar – und die betriebliche Al-
tersversorgung (bAV) ist dabei ein wichti-
ger Baustein. Während im europäischen 
Ausland Pensionsfonds und Versiche-
rungslösungen mit Kapitaldeckung domi-
nieren, hat in Deutschland lange Zeit der 
weitaus größte Teil der Betriebe auf Pensi-
ons- oder Direktzusagen gesetzt. Auch 
heute noch ist die Pensionszusage auf-
grund ihrer flexiblen Gestaltung insbeson-
dere für Vorstände, Geschäftsführer und 
Führungskräfte der bevorzugte Durchfüh-
rungsweg. Von den gesamten Deckungs-
mitteln in Höhe von 453,8 Milliarden Euro 
für bAV, bezogen auf das Jahr 2008, stel-
len Pen sionsrückstellungen mit rund 245,1 
Milliarden Euro den Löwenanteil. Davon 
sind viele noch nicht ausreichend ausfi-
nanziert. 

BilMoG – Schub für Auslagerung 

Aufgrund des 2010 verabschiedeten Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
spricht vieles dafür, dass die noch nicht 
abgesicherten Pensionsverpflichtungen zu-
nehmend entweder rückgedeckt oder aus-
gelagert werden. Denn das BilMoG hat zur 
Folge, dass – entgegen der bisherigen Pra-
xis – der ausgewiesene Wert für Pensions-
rückstellungen in der Handels- und Steu-
erbilanz auseinanderfällt und somit die 
Pensionsverpflichtungen für diese Bilanzen 
in getrennten versicherungsmathemati-
schen Gutachten bewertet werden müssen. 
Hierbei wird zunehmend deutlich, dass die 
gebildeten Rückstellungen nicht ausrei-
chen, die zugesagte Versorgung zu finan-
zieren. Die Folge ist, dass die mit der Pen-
sionszusage verbundenen Kosten weiter 
steigen. 

Hinzu kommt, dass sich durch die höhere 
BilMoG-Verpflichtung das Kreditrating der 
Unternehmen verschlechtern kann. Die 

Durchführung der betrieblichen Altersver-
sorgung über den Durchführungsweg 
 Pensionszusage ist unabhängig von vor-
handenen Vermögenswerten insolvenzsi-
cherungspflichtig. Der starke Anstieg der 
Beiträge für den Pensions-Sicherungs-Ver-
ein VVaG im Jahr 2009 auf einen Spitzen-
wert von 14,2 Promille offenbarte weitere 
Kostenrisiken der Pensionszusagen. In vie-
len Unternehmen wird daher der Wunsch 
nach Alternativen geäußert. Die Lösung: 
Die Auslagerung der Versorgungsverpflich-
tungen auf externe Durchführungswege 
der bAV, mit der sich das Unternehmen 
gleichzeitig von den biometrischen Risiken 
befreien und eine Ausfinanzierung der 
Verpflichtung bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles erreichen kann. 

Die Volksbank eG Seesen mit ihren rund 
200 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme 
gut 600 Millionen Euro hat hier eine Vorrei-
terrolle übernommen und schon frühzeitig 
Überlegungen über eine Auslagerung ange-
stellt. Vor dem Hintergrund der bestehen-
den Kapitalmarktsituation und der zu er-
wartenden zusätzlichen Handelsbilanz-Be-

lastung aus der Umstellung auf die neuen 
BilMoG-Regelungen bat der Vorstand der 
Volksbank eG Seesen die R+V Versicherung 
um eine Situationsanalyse und passende 
Lösungsvorschläge. Als Experte für Vorsor-
gen und Versichern in der genossenschaftli-
chen Finanzgruppe hat R+V eine langjähri-
ge bAV-Erfahrung. Das Angebotsspektrum 
umfasst alle fünf Durchführungswege in 
der betrieblichen Altersversorgung. Allein in 
den vergangenen fünf Jahren begleitete die 
Gesellschaft über 100 größere Auslagerun-
gen mit einem Beitragsvolumen von rund 
900 Millionen Euro. 

Auslagerungsmodelle sind immer individu-
elle Lösungen. Welches Modell für den Kun-
den optimal geeignet ist, hängt stets davon 
ab, wie weit er die biometrischen Risiken 
auslagern möchte und welche finanziellen 
Mittel er aufzuwenden bereit ist. Zu biome-
trischen Risiken zählen Risiken, die das Le-
ben und den Lebensunterhalt betreffen, 
also beispielsweise vorzeitiger Tod, Pflege-
bedürftigkeit, Berufs- beziehungsweise Er-
werbsunfähigkeit, aber auch die Langlebig-
keit. 

Entscheidung für  
das Kombinationsmodell

Zusammen mit der Volksbank eG Seesen 
erarbeitete R+V daher für die Auslagerung 
eine auf die Bedürfnisse der Bank abge-
stimmte Gesamt- und Kapitalanlagestrate-
gie. Experten-Know-how steuerte dabei 
auch die R+V-Tochtergesellschaft Comper-
tis bei, die Beratungsgesellschaft für be-
triebliches Vorsorgemanagement. In einem 
ersten Schritt wurde errechnet, welcher 
Aufwand für die Auslagerung der beste-
henden Pensionszusagen notwendig ist. 
Hierfür wurden mehrere alternative Ange-
bote erstellt, die dem Vorstand der Volks-
bank eine transparente Entscheidungs-
grundlage lieferten. Die Bank hat sich 
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Das neue Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz hat bei vielen Banken das Thema einer 
Auslagerung der Pensionsverpflichtungen 
in den Blickpunkt gerückt. Und durch die 
anstehende gesetzliche Absenkung des 
Rechnungszinses erwarten die Autoren bis 
zum Jahresende einen weiteren Schub. Eine 
steuerliche Vorziehung der Aufwände, die 
Auslagerung der biometrischen Risiken und 
die Reduzierung von Verwaltungsaufwen-
dungen nennen sie als Effekte ihres Projek-
tes im Rahmen einer gruppeninternen Lö-
sung. (Red.)  
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letztlich für eine Auslagerung nach dem 
R+V Kombinationsmodell entschieden.

Beim Kombinationsmodell erfolgt die Aus-
lagerung der bestehenden Pensionszusa-
gen auf die Versorgungskasse genossen-
schaftlich orientierter Unternehmen (VGU) 
e. V., die rückgedeckte R+V-Unterstüt-
zungskasse, und auf den R+V Pensions-
fonds. Mit dieser Kombination lässt sich 
bei der Auslagerung eine steuerliche Opti-
mierung erzielen. 

Der R+V Pensionsfonds ist dabei sehr flexi-
bel und bietet neben Pensionsplänen mit 
versicherungsförmigen Garantien auch 
solche ohne Garantie – sogenannte chan-
cenorientierte Pensionspläne mit einer 
Nachschussmöglichkeit. Bei ihnen kann 
der  Arbeitgeber abwägen, das verbleiben-
de Nachschussrisiko entweder selbst zu 
tragen oder zu einem höheren Beitrag alle 
mit der Pensionszusage verbundenen Risi-
ken vollständig auf den Pensionsfonds 
auszulagern. Dies geschieht dann in Form 
eines versicherungsförmigen Pensions-
plans. 

Konservative Zinskalkulation und 
Sicherheitsvariante

Der Vorteil der chancenorientierten Varian-
te liegt darin, dass eine Ausfinanzierung 
der übernommenen Verpflichtungen zu 
Konditionen möglich ist, die annähernd den 
Rückstellungen entsprechen, die nach in-
ternationalen Rechnungslegungsvorschrif-
ten gebildet wurden. Damit ergeben sich 
nur geringe handelsbilanzielle Auswirkun-
gen. Das wesentliche Merkmal des chan-
cenorientierten Pensionsplans ist, dass der 
Pensionsfonds keine versicherungsförmigen 
Garantien gibt. Kommt es zu einer Unter-
deckung, muss der Arbeitgeber zusätzliche 
Mittel für den Pensionsfonds bereitstellen. 
Ist das im Pensionsfonds vorhandene Ver-
mögen aufgrund der Wertentwicklung hö-
her als benötigt, können Mittel an den Ar-
beitgeber zurückgegeben werden. 

Als einziger Durchführungsweg ermöglicht 
der Pensionsfonds bei noch aktiven An-
wärtern und bei ausgeschiedenen Mitar-
beitern mit unverfallbaren Anwartschaften 
die Übertragung des bisher erdienten Teils 
der Verpflichtung (past service), und zwar 
durch Zahlung eines Einmalbeitrags. Für 
den künftig noch zu erdienenden Teil der 
Verpflichtung (future service) wird aus 
steuerlichen Gründen die VGU eingeschal-
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In der Vergangenheit scheiterte die Über-
tragung von Versorgungsverpflichtungen 
auf einen externen Versorgungsträger häu-
fig an den Beiträgen, die der Arbeitnehmer 
durch die Übertragung zu versteuern ge-
habt hätte. Der Gesetzgeber erlaubt auf 
Antrag, dass der Einmalbeitrag, der an den 
Pensionsfonds gezahlt wird, für den Versor-
gungsberechtigten lohnsteuerfrei bleibt. 
Aufgrund des Antrages ist dem Arbeitgeber 
aber nur die Betriebsausgabenabzugs-
fähigkeit auf zehn Jahre erlaubt. Erst die 
Leistung aus dem Pensionsfonds unterliegt 
beim Arbeitnehmer einer Besteuerung. Im 
Zusammenhang mit der Versteuerung der 
Leistungen aus der Unterstützungskasse 
bleibt die Auslagerung für den Ver-
sorgungsberechtigten steuerneutral. Die 
Zuwendung des Arbeitgebers an die Unter-
stützungskasse ist steuerfrei und die Leis-
tung wird wie bei der Pensionszusage als 
nachträglicher Arbeitslohn versteuert.

Positive Erfahrungen

Die Erfahrungen der Volksbank eG Seesen 
mit der Auslagerung sind insgesamt sehr 
positiv. Zum einen konnte die Bank durch 
die Auslagerung der Rentenverpflichtun-
gen die damit verbundenen Aufwände 
steuerlich vorziehen. Zum anderen wurden 
die biometrischen Risiken ausgelagert. 
Aufgrund der von der Bundesbank festge-
legten Zinssätze nach BilMoG ist die Bank 
überdies vor einer Bilanzvolatilität abge-
schirmt. Nicht zu vergessen ist die Redu-
zierung der Verwaltungskosten, da die ex-
ternen Versorgungsträger Pensionsfonds 
und Unterstützungskasse der R+V die Ren-
tenauszahlungen vornehmen. 

Eines ist schon jetzt absehbar: Die gesetzli-
che Absenkung des Rechnungszinssatzes 
von 2,25 Prozent auf 1,75 Prozent für Le-
bensversicherungen Anfang 2012 führt 
dazu, dass Auslagerungen ab dem kom-
menden Jahr zu einem höheren Einmal-
aufwand führen werden, sofern die ver-
sicherungsförmige Variante gewählt wird. 
Es ist daher zu erwarten, dass noch in die-
sem Jahr viele andere Unternehmen Über-
legungen über eine Auslagerung vorneh-
men. Welche maßgeschneiderte Lösung 
am Ende gewählt wird, hängt von den 
ganz spezifischen Rahmenbedingungen 
und individuellen Wünschen des Unter-
nehmens ab. Eine Komponente ist jedoch 
immer unverzichtbar: die kompetente, 
ganzheitliche Beratung durch den Versi-
cherungspartner.

Abbildung: Das Vorgehensmodell einer Umfinanzierung in der Praxis
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tet, da die Beiträge hier in unbegrenzter 
Höhe steuerfrei zugewendet werden kön-
nen. 

Beim chancenorientierten Pensionsplan 
hängt die Höhe der Zuwendung im We-
sentlichen von der vereinbarten Zielverzin-
sung und den verwendeten Rechnungs-
grundlagen ab. Die Volksbank eG Seesen 
hat in Abstimmung mit R+V bewusst eine 
eher konservative Kalkulation des chan-
cenorientierten Pensionsfonds gewählt. 

Im Rahmen des Kombinationsmodells hat 
sich die Volksbank auch beim „future ser-
vice“ für die Sicherheitsvariante entschie-
den. Die Zuwendungen an die VGU für die 
Absicherung des „future service“ wurden 
in Rentenversicherungen der R+V Lebens-
versicherung AG mit einer Garantieverzin-
sung von 2,25 Prozent angelegt. Über-
schüsse, die während der Anwartschafts-
zeit ent stehen, werden zur Verbesserung 
der Leistungen verwendet. Überschüsse in 
der Rentenbezugszeit dienen als Ausgleich 
für noch vorzunehmende Anpassungen. 
Jeder Versorgungsberechtigte der Volks-
bank eG Seesen erhält in jedem Fall seine 
zugesagten Leistungen aus der ursprüngli-
chen Pensionszusage.

Für die Betriebsrentner erfolgte die Ausla-
gerung über VGU gegen Zahlung eines 
Einmalbeitrages, da der zu zahlende Ein-
malbeitrag bereits im Jahr der Umstellung 
steuerlich in voller Höhe als Betriebsaus-

gabe abzugsfähig ist. Entscheidend sind 
dabei die Rahmenbedingungen des jeweili-
gen Unternehmens. Sie ergeben sich aus 
dem Spannungsverhältnis zwischen der 
verfügbaren Liquidität, dem handelsrecht-
lich verkraftbaren Aufwand und den steu-
erlichen Auswirkungen.

Steuer- und Kostenvorteile  
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Für die Entscheidung der Volksbank eG 
Seesen war zudem ausschlaggebend, wie 
unterschiedlich die steuerliche Wirkung 
der verschiedenen Modelle (versicherungs-
förmiger Pensionsplan versus chancenori-
entierter Pensionsplan) ausfällt. Werden – 
wie bei der Volksbank eG Seesen – die Ver-
pflichtungen vollständig übertragen, muss 
die steuerliche Pensionsrückstellung ge-
winnerhöhend aufgelöst werden. In der 
Handelsbilanz kann sich die Rückstellungs-
auflösung im Zusammenhang mit den An-
wärtern über zwei bis drei Jahre erstre-
cken, abhängig von den bei den externen 
Versorgungsträgern an gesammelten De-
ckungsmitteln. Gleichzeitig stellen die an 
die Unterstützungskasse gezahlten Beiträ-
ge in voller Höhe gewinnmindernde Be-
triebsausgaben dar.

Beim Pensionsfonds ist der Teil des zu zah-
lenden Einmalbeitrages, der den aufzulö-
senden Rückstellungsbetrag übersteigt, in 
den zehn folgenden Jahren gleichmäßig 
als Betriebsausgabe anzusetzen.

Quelle: R+V Versicherungen


